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liegen des Vf., die geistesgesdtidttlidte Kraft und Bedeutung dieser Neukompo­
sitionen des saeculum obscurum herauszuarbeiten - unter Ablehnung neuer­
lidter Versudte, diese Literaturgattung wegen ihrer traditionellen Haltung als 
nidtt eigensdtöpferisdt zu verurteilen. Der Vf. besdtäftigt sidt nur mit den 
Texten; angesidtts der wenigen gewagten Urteile zur Musik (etwa S. 75, daß 
sidt Hexameter sdtledtt zum Gesang eignen) wird der Leser diese Selbstbesdtei­
dung dankbar begrüßen. Wegen des Mangels an Literatur versudtt der Vf., 
über die Liturgie allgemeine Informationen zu geben, deren Dürftigkeit auf die 
benutzten Handbüdter zurückgeht. Audt das abwegige Urteil über Ursprung 
und Funktion der Antiphonen etwa ("sa fonction primitive etait sans doute 
purement musicale") erklärt sidt so. Besondere Versudle unternimmt J., die 
Herkunft der didtterisdten Partien in den Offizien aus der Epigraphik nadt­
zuweisen. Rez. bedauert, hier nidtt folgen zu können. Die Tatsadte, daß sich 
mandte Verse audt in römisdten Insdtriften finden, dürfte nidtt ausreidten, von 
einer Tendenz zur "Iiturgie concrhe" zu spredten. J. gibt selbst zu, keinerlei 
Beweise zu besitzen. Typisdt ist wohl die Behandlung der Kreuzeshymnen des 
Venantius Fortunatus. Der Vf. verweist darauf, der epigraphisdte Charakter 
des Vere crux sei von Szöverffy (I 131) unterstridten worden. Dodt dort findet 
sidt nur ein Zitat von Bulst, es handle sidt um ein Einholungs- und Umzugs­
lied! Audt sdteint der Vf. eine ursprünglidt römisdte Verwendung des Hymnus 
Pange lingua anzunehmen, während gerade die mozarabisdte (7. Jh.) und die 
fränkisdte Kirdte (9. Jh.) das Lied zuerst verwenden. Oberhaupt geht die 
Untersudtung zu wenig auf die Liturgiegesdtidtte vor dem 9. Jh. ein. Der 
Austausdtprozeß zwisdten römisdter und fränkisdter Liturgie spielt bei J. keine 
Rolle. So verhindert die fehlende Vertrautheit mit Gegebenheiten der Liturgie­
gesdtidtte trotz vieler guter Nadtweise zu einzelnen Stücken die ridttige Ein-
ordnung des ganzen Phänomens in die Geistesgesdtidtte. Lorenz Weinridt 

G. H. B u i j s s e n, Durandus' Rationale in spätmittelhodtdeutsdter Über­
setzung. Das vierte Budt nadt der Hs. CVP 2765 (Studia Theodisca 6) Assen 
1966, [174) u. 370 S., davon 2 Tafeln. - Wilhelm Durandus (ca. 1230-1296), 
gewöhnlidt Durandus der ~ltere genannt, hat eine Reihe wirkungsreidter Werke 
hinterlassen: Rationale divinorum officiorum, Speculum judiciale, Repertorium 
juris canonici, Pontificalis ordinis liber. Das Rationale soll den Klerus über 
Bedeutung und Sinn der Iiturgismen Handlungen unterridtten: Budt I behandelt 
das Kirdtengebäude, II die kirdtlidten Diener, 111 die kirdtlidten Gewänder, 
IV die Messe, V das Stundengebet, VI das Kirdtenjahr, VII die Feste der Hei­
ligen, VIII den Kalender und die Zeitredtnung. Buijssen hat sidt mit der spät­
mittelhodtdeutsdten Übertragung besdtäftigt und aus den vier erhaltenen Hss. 
den CVP 2765 der Österreidtisdten Nationalbibliothek als widttigsten Text­
zeugen bestimmt. Der riesige Umfang - die genannte Pergamenths. umfaßt 
326 besdtriebene Folioblätter - hat zu einer Auswahledition gezwungen: Budt 
IV über die Messe bot den interessantesten Wortsmatz (vgl. S. 148-168) und 
audt die beadttenswerte symbolisdte Ausdeutung der Messe und der Psalmen. 
Der Obersetzer widmete sein Werk Herzog Albredtt 111. von Österreidt (t 
1395), dabei nannte er das Jahr 1384; die Illumination der Hs. bezieht audt 
dessen Nadtfolger Wilhelm ein, so daß Buijssen auf Grund weiterer Kriterien 
das übersetzungswerk in die Zeit zwisdten 1384 und 1406 setzen konnte. Daß 
der sonst als Obersetzer bekannte Leopold Stainreuter audt das Rationale des 
Durandus übertragen habe, muß eine Vermutung bleiben. Insgesamt bereichert 
Buijssens umfassende, vor allem spradtgesdtidttlidt orientierte Einleitung S. [15] 
-[172] und die EditionS. 1-350 unsere Kenntnis der geistlichen Obersetzungs-
prosa. E. Ploss 




